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§ 9b BHygG
 BHygG - Bäderhygienegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2023

1. (1)Der Bundesminister für Gesundheit hat der Europäischen Kommission jährlich vor Beginn der Badesaison alle

als Badegewässer ausgewiesenen Gewässer einschließlich der Gründe für jede Änderung gegenüber dem Vorjahr

sowie einen Überwachungszeitplan zu melden.

2. (2)Der Bundesminister für Gesundheit hat der Europäischen Kommission bis spätestens 31. Dezember eines

jeden Kalenderjahres die die vorangegangene Badesaison betreffenden Überwachungsergebnisse, die Bewertung

der Badegewässerqualität für jede Badestelle, eine Beschreibung der wichtigsten getroffenen

Bewirtschaftungsmaßnahmen und jede Aussetzung des Überwachungszeitplans einschließlich der Gründe dafür

zu übermitteln.
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